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Corporate Governance Bericht 2018 
der GSW Immobilien AG 
 
Corporate Governance beinhaltet das gesamte System der Leitung und Überwachung ei-
nes Unternehmens, seiner geschäftspolitischen Grundsätze und Leitlinien sowie des Sys-
tems der internen und externen Kontroll- und Überwachungsmechanismen. Gute und 
transparente Corporate Governance ist aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
GSW Immobilien AG eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltigen Unternehmenser-
folg. Sie fördert ferner das Vertrauen der Anleger, Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie der 
Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung des Unternehmens. 
 
Entsprechenserklärung gem. § 161 Abs. 1 AktG 
Vorstand und Aufsichtsrat der GSW Immobilien AG haben sich im Berichtszeitraum mit 
der Erfüllung der Standards des Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) be-
fasst. Sie haben dabei den Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017, bekannt gemacht 
im Bundesanzeiger am 24. April 2017 berücksichtigt und im Mai 2018 die Entsprechenser-
klärung gemäß § 161 AktG verabschiedet. Im August 2018 haben Vorstand und Aufsichts-
rat eine aktualisierte Entsprechenserklärung abgegeben. Diese Erklärungen und vorange-
hende Erklärungen stehen Aktionären und Interessierten auf der Internetseite der Gesell-
schaft (www.gsw.ag) zur Einsicht bereit. 
 
Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 
Die GSW Immobilien AG verfügt gemäß den gesetzlichen Vorgaben über eine zweigliedri-
ge Leitungs- und Kontrollstruktur. Während der Vorstand die Geschäfte des Unterneh-
mens führt, berät der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Unternehmensleitung und über-
wacht dessen Geschäftsführung. Die Kompetenzen von Vorstand und Aufsichtsrat sind im 
Aktiengesetz, in der Satzung und in den Geschäftsordnungen für den Vorstand und den 
Aufsichtsrat geregelt. Vorstand und Aufsichtsrat der GSW Immobilien AG arbeiten zum 
Wohle des Unternehmens eng zusammen. 
 
Vorstand 
Der Vorstand der GSW Immobilien AG besteht derzeit aus zwei Mitgliedern. Gemäß dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex achtet der Aufsichtsrat bei der Zusammenset-
zung des Vorstands auf Vielfalt (Diversity) und legt insbesondere für den Anteil von Frau-
en im Vorstand Zielgrößen fest. Er leitet die Geschäfte der GSW Immobilien AG in eigener 
Verantwortung im Unternehmensinteresse und ist ihr gesetzlicher Vertreter. Er entwickelt 
die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und 
sorgt für ihre Umsetzung. Des Weiteren sorgt der Vorstand der GSW Immobilien AG für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien und 
wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance). Auch das 
Risikomanagement und -controlling liegt im Verantwortungsbereich des Vorstands. Mit 
Wirksamwerden des Beherrschungsvertrages zwischen dem Großaktionär Deutsche 
Wohnen SE und der Gesellschaft am 4. September 2014 ist die Deutsche Wohnen SE 
herrschendes Unternehmen und nach Maßgabe des Beherrschungsvertrags zu Weisun-
gen an den Vorstand berechtigt. 
 
Aufsichtsrat und Ausschüsse 
In der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2018 wurde beschlossen, den Auf-
sichtsrat der GSW Immobilien AG auf drei Mitglieder zu verkleinern. Der nach den Vor-
schriften des Aktiengesetzes zusammengesetzte Aufsichtsrat berät und überwacht den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats (Präsidial-
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, Nominierungs- und Prüfungsausschuss) wurden mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 
8. August 2018 aufgelöst.  
 
Ziele des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung u nd Stand der Umsetzung 
Gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex hat sich der Aufsichtsrat konkrete 
Ziele für seine Zusammensetzung gesetzt, die unter Beachtung der unternehmensspezifi-
schen Situation die Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine fest-
zulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen, 
und hat eine Zielgröße für den Anteil von Frauen festgelegt. Die festgelegte Zielgröße 
wurde erreicht und die Zusammensetzung des Aufsichtsrats entspricht den oben genann-
ten Zielen. Der Aufsichtsrat wird bei Neuwahlen von Mitgliedern die Ziele für seine Zu-
sammensetzung bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung berücksichtigen 
und sich vergewissern, dass der jeweilige Kandidat den zu erwartenden Zeitaufwand auf-
bringen kann. Die im Berichtsjahr 2018 erfolgte Neubesetzung im Aufsichtsrat erfolgte un-
ter Berücksichtigung dieser Zielsetzungen. 
 
Im Hinblick auf die Mehrheitsbeteiligung der Deutsche Wohnen SE an der Gesellschaft 
und dem bestehenden Beherrschungsvertrag mit den entsprechenden Schutzmechanis-
men für außenstehende Aktionäre, ist es nach Einschätzung des Aufsichtsrats vertretbar 
auf ein unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat zu verzichten. Der Aufsichtsrat ist weiter 
davon überzeugt, dass seine Mitglieder in der derzeitigen Zusammensetzung über die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügen. 
 
Aufsichtsratsarbeit und Interessenkonflikte 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats legen dem Aufsichtsrat mögliche Interessenkonflikte offen, 
die auch beispielsweise dadurch entstehen können, dass Aufsichtsratsmitglieder Organ-
funktionen bei anderen Unternehmen der Immobilienbranche bzw. Konzernunternehmen 
wahrnehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Grosse ist zugleich Vorstand der Deut-
sche Wohnen SE und die Mitglieder des Aufsichtsrats Daniela Heyer und Dirk Sonnberg 
üben zugleich Tätigkeiten bzw. Organfunktionen in anderen Gesellschaften der Deutsche 
Wohnen Gruppe aus. Dies ist sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern bekannt. Nach Auffas-
sung des Aufsichtsrats begründen die Beziehungen zu einem erheblich beteiligten Aktio-
när jedoch grundsätzlich keinen Interessenkonflikt. 
 
Aktionäre und Hauptversammlung 
Die Aktionäre der GSW Immobilien AG nehmen ihre Rechte in der jährlichen Hauptver-
sammlung wahr. Jede Aktie gewährt das gleiche Stimmrecht. Die Hauptversammlung ent-
scheidet über die ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben, zu denen unter anderem 
die Gewinnverwendung, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des 
Abschlussprüfers, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Satzungsänderungen und Kapi-
talmaßnahmen gehören. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt grundsätzlich der Auf-
sichtsratsvorsitzende. Um den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte zu 
erleichtern, werden die notwendigen Unterlagen im Anschluss an die Einberufung im In-
ternet veröffentlicht. Es besteht für die Aktionäre die Möglichkeit, einen Stimmrechtsvertre-
ter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihrer Stimmrechte zu beauftragen. 
 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Die Bilanzierung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 richtet sich nach 
den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der 
EU anzuwenden sind. Der Einzelabschluss wird gemäß den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches (HGB) erstellt. Die Hauptversammlung hat am 26. Juni 2018 die KPMG AG 
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2018 gewählt. Der Prüfungsauftrag wurde durch den Aufsichtsrat erteilt. Vor 
dem Wahlvorschlag hat der Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung des Prüfers ein-
geholt. 
 
Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder ihnen nahestehende Personen sind 
nach Art. 19 MAR verpflichtet, meldepflichtige Geschäfte in Aktien der GSW Immobilien 
AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, wenn der Wert der 
Geschäfte innerhalb eines Kalenderjahres die Summe von 5.000 EUR erreicht oder über-
steigt (sog. „Eigengeschäfte von Führungskräften“). Entsprechende Mitteilungen sind auf 
der Internetseite der GSW Immobilien AG (www.gsw.ag) einsehbar. Zum 31. Dezember 
2018 hielten keine Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder ihnen naheste-
hende Personen Aktien oder andere Finanzinstrumente der GSW Immobilien AG. 
 
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 
Ein wesentliches Element guter Corporate Governance stellt für die GSW Immobilien AG 
die transparente und verständliche Berichterstattung über die Vergütung ihres Vorstands 
sowie über die Mitglieder ihres Aufsichtsrats dar. Hierzu wird auf den Vergütungsbericht 
verwiesen, der Bestandteil des Konzernlageberichts ist. Aufgrund der Konzernverbunden-
heit mit der Deutsche Wohnen Gruppe erhalten die Vorstände der Gesellschaft, die zu-
gleich Vorstände bei der Deutsche Wohnen SE bzw. Geschäftsführungsorgane bei ande-
ren, mit der Deutsche Wohnen SE verbundenen Unternehmen sind, für ihre Tätigkeit bei 
der Gesellschaft keine gesonderte Vergütung, da ihre Vergütung auf Ebene der Deutsche 
Wohnen SE bzw. auf Ebene der verbundenen Gesellschaft die Tätigkeit innerhalb der ge-
samten Deutsche Wohnen Gruppe berücksichtigt. 
 
Details zu Vorstand, Aufsichtsrat und dem Zusammenwirken der beiden Organe werden 
im Bericht des Aufsichtsrats sowie in der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§ 289f HGB, die unter www.gsw.ag veröffentlicht ist, erläutert. 
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Berlin, im März 2019 
 
Für den Aufsichtsrat der GSW Immobilien AG 
 

 
 
 

 
________________________ 
Philip Grosse 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
 
Der Vorstand der GSW Immobilien AG 
 
 

 

 
_______________________ ________________________ 
Lars Wittan Dr. Kathrin Wolff 
Vorsitzender des Vorstands Mitglied des Vorstands 


